
601 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 06 28 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesgesetz vQil.l 30. Mai,Hrl­
zur f,rfünult des Internationalen Überein­
kommens . von 1960 zum Schutz des mensch­
lichen Lebeni, auf See, der Regeln zur Ver­
hütung y~n Zusammenstößen auf See smyie 
des .Internationalen Freibord-:Übereiu,koAt-

mens von 1966 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 30. Mai 1972 zur Er­
füllung; des Internat~onalen übereinkommens 
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens . . 
auf See, der Regeln zur Verhütung von Zusam-
menstößen auf See sowie des Internationalen 
:Preihöi'd-übereinkomclens von 1966,'" 13GBl. 
Nr. 382/1972, W1ird wie folgt geändert: 

Regdn zur Verhütung von Zusammenstößen auf 
See geändertfn Fassung "(im folgenden kurz 
Schiffssicherheitsvertrag genannt) findet auf 
österreichische Seeschiffe Anwendung, soweit sie 
nicht gemäß Kapitel I, Regel 3, des SchifFssicher­
heitsvertrages ausgenommen sind. 

(2) Das trbereink6mmen von 1972 über die 
Internationalen Regeln zur Verhütung von Zu­
sammenstößen auf See, BGBl. Nr. XXXXX (im 
folgenden kurz Seestraßenordnung 1972 genannt), 
findet auf alle österre.ichischen Seeschiffe Anwen-
dun.g." >. " 

2. Der Abs. 2 des § 14 hat zu lauten: 
,,(2)' Mit der Voll ziehung der Bestimmungen 

de~ § 2 Abs. 1, des §' 3 Abs. 1 und 4 sowie des 
§ 10 Abs. 2 ist die Bundesregierung betraut." 

Artikel 11 
Artikel I 

Mit der Vollziehung ,des Art. I Z. 1 ist der 
1. Die Absätze 1 und 2 des § 1 haben zu lau- Bundesminister für Verkehr, mit der Vollziehung 

ten: des Art. I Z. 2 die.Bundesregierung betraut. 
,,(1) Das Internationale übereinkommen von 

1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf 
See, BGBl. Nr. 380/1972, in der durch das über­
einkommen von 1972 über die Internationalen 

Artikel III 

Dieses Bundesgesetz tritt am 15. Juli 1977 In 

Kraft;" 
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2 601 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Mit dem Beitritt zum übereinkommen von 
1972 über die Internationalen Re~eln zur Ver­
hütung von Zusammenstößen auf See hat Öster­

Zusarnrnenstöß·en auf See sowie des Interna~io­
nalen Freibord-übereinkommens von 1966, 
BGBl. Nr. 382/1972, dem übereinkommen von 
'4:972 über die I~ternationalen Regeln zur Ver­
hütung von Zusammenstößen alt! See ilnzu-reich nach Artikel I des übereinkommens die 

völkerrechtliche Verpflichtung iibernommen, den passen. 
Regeln und sonstigen Anlagen, welche die Inter-
nationalen Regeln von 1972 zur Verhütung von H. Besonderer Teil. 

Zusammenstößen auf See bilden und dem Über- -i. De; Artikei I Z. 1 bringt' lediglich die ~euen 
einkommen beigefügt sind, Wirksamkeit zu Zitierungen auf Grund des übereinkommens 
verleihen. Die eigentlichen Verkehrsvorschriften von 1972 über die Internationalen Regeln zur 
und Bestlimmungen über die Lichter und Signal- Verhütung von Zusammenstößen auf See. 
körper sind in den "Regeln", einem Sonderteil 
des übereinkommens, .. zusammengefaßt. Diese I 2. Mit Artikel I Z. 2 wird d~e BericPtigung 
Verkehrsvorschriften, die nun als eigenes über- eines Druckfehlers vorgenorrmen: 
einkommen. konzipiert wurden, waren ursprung- D '1 Z·.· § 14 Ab 2 . d § 11 
l 'ch 1 AlB d·I . 1 U'·b·· as etZte Itat 1m s. wlr von" 
1 asn age em nternatlOna en ermn- Ab 2'" § 10 Ab 2" ··ch· llt 

kommen von 1960 zum Schutz des menschlichen s. Ln " s. 1'1 tlggeste . 

Lebens auf See, BGB1. Nr. 380/1972, angefügt. 3. Nach einer Mitteilung der IMCO (Zwischen-
Im Hinblick darauf, daß der Nationalrat bereits staatliche Beratende Seeschiffahrtsorganisation) 
anläßlich der Ratifikation des Stammüberein- vom 19. Juli 1976, Zeichen Colreg. (Cire. 25), 
kommens gemäß Artikel 50 Ahs. 2 B-VG eine ist mit der am 14. Juli 1976 erfolgten Ratifi­
spezielle Transformation verfügte, wurde auch kation des übereinkommens von 1972 über die 
bei der Ratifikation des übereinkommens von Internationalen Regeln von Zusammenstößen auf 
1972 über die Internationalen Regeln zur Ver- See durch die Bundesrepublik Deutschland die 
hütung von Zusammenstößen auf See beschlossen, Voraussetzung für das Inkrafttreten des über­
die generelle Transformation ausz'Uscr.Jießen. einkommens (660/0 .der Welthandelstonnage) 
Hiefür sprechen auch noch weitere überlegun- erfüllt. Das übereinkommen wird sohin am 
gen: 15. Juli 1977, d. s. 12 Monate nach der Hinter-

1. Allfällige Unklarheiten hinsichtlich der Ver- legung der Ratifikationsurkunde der Bundes­
bindlichkeit der Seestraßenordnung 1972 für die republik Deutschland in Kraft treten. 

Schiffsführer bzw. die Strafbarkeit von Verst6- In Artikel III wurde daher für das Inkraft-
ßen sollen beseitigt werden, treten dieses Bundesgesetzes der gleiche Zeitpunkt 

2. es bedarf der Schaffung der notwendigen I gewählt, wodurch Unsicherheiten beim Betrieb 
innerstaatlichen Strafvorschriften und Festset-, österreichischer Seeschiffe ~ermieden. werden so~-
zung der Behördenzuständigkeiten, , len .. V~rausse:z~ng daf~r IS: allerdmgs, da~ ~lS 

3 b · d' G 1 nh' . d . D k dahm osterrelchlscherseJ.ts mcht nur der Beltntt . el' leser e ege elt wlr eme ruc - I d 11 d 
f hl b 'eh' (§ 14 Ab 2) zur Seestraßenor nung 1972 vo zogen, son ern 
e er en ugung s. vorgenommen. I auch der Text des übereinkommens im Bundes-

Somit ist es der ausschließliche Zweck dieses gesetzblatt kundgemacht worden ist. 
Bundesgesetzes, das Bundesgesetz vom 30. Mai I.. • 

1972 zur Erfüllung des Internationalen überein-/ .Eme fi~an.zlel1e Mehrbel.astung des Bundes 1St 
kommens von 1960 zum Schutz des menschlichen mlt dem 1m Entwurf vorlIegenden Bundesgesetz 
Lebens auf See, der Regeln zur Verhütung von I nicht verbunden. 
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